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widerrufen und ſomit auch das Sakrament zweifellos ſakrilegiſch
empfangen ätte; oder wenn überhaupt nie em Wille da eweſen
wäre, Prieſter werden, ſo daß nUL ſchwere Ur oder gewang
den Empfang der heiligen Weihe veranlaßt hat So ſagt auch Lehm
uhl 67.) „Das Fehlen der notwendigen Intention ſt
bei dem, der nicht gezwungen hinzutritt und nicht mn ſakrilegiſcher
Weiſe den entgegengeſetzten Willen hegt, wirklich unmöglich.“

Seckau Auguſt 9ger
VI (Fromme Ruſſen.) m Tte N ſind ruſſiſche Gefangene

untergebracht. niter iHhnen befinden ſich manche einfache, fromme
eute, we regelmäßig den Gottesdienſt in der katholiſchen Arr
kirche beſuchen Eines age kommen einige von ihnen zum Pfarrer
und bitten ihn, verſchiedene Medaillen, Kreuzlein und Heiligen⸗
bilder, die ſie ImM Devotionalienladen des Ortes gekauft haben,
weihen. Zugleich bieten ſie ihm ein anſehnliche Stipendium
mit dem Erſuchen, V

eſte des heiligen Nikolaus, das ſie

Tage ſpäter als wir feiern, eine heilige ren des
eiligen leſen Der Pfarrer erbaut ſich dem Glauben
und der Frömmigkeit der CUte und ſegnet die Andachtsgegenſtände,
nimmt das Stipendium dankend entgege und erſpri ihnen, die
gewünſchte heilige zu leſen. Er hält auch ſein Verſprechen,
beginnt aber doch zu zweifeln, ob 0 richtig gehandelt, als bemerkt,
daß die Ruſſen mn thren frommen Wünſchen immer weiter gehen.
Er erfuhr nämlich, daß ſie ihr Weihnachtsfeſt mit eigenem Gottes⸗
dienſte egingen, weil üihnen von der Militärbehörde Ein Pope zur
Verfügung geſtellt worden war, und daß ſie dazu vom Mesner der
Pfarrkirche Leuchter, Kerzen und Rauchfaß entlehn hatten. Das
Wwar dem Herrn Pfarrer doch viel und 0 ma  e
dem Mesner Vorwürfe, daß den Ruſſen die erwähnten Gegenſtände
gegeben; bereut * nUun ſelbſt, den Ruſſen früher ſolches Entgegen⸗
kommen bewieſen haben und will ein Stipendium Ur eine
heilige welche die Ruſſen zu L Erlangung glücklicher
Heimkehr leſen aſſen möchten, nicht mehr annehmen.

In dieſem Falle kommt zur rage:
Darf man Akatholiken geweihte Andachtsgegenſtände geben

oder ſolche Gegenſtände für ſie weihen?
II ſt * erlaubt, die heilige auf ihre Meinung zu leſen

und ein Stipendium von ihnen anzune men?
IIIL Darf man thnen kirchliche Geräte für ihren Gottesdienſt

zur Verfügung ſtellen?
Akatholiken ſtehen außerhalb der Kirche; ſie ind nicht Glieder

des iſchen Leihes derſelben; wenn ſie auch ihres gute
Glaubens und frommen Lebens im Stande der Gnade ſein und daher
zur Seele der Kirche gehören können. In fOro xterno gelten ſie als
Exkommunizierte. Sie ſind ſomit ausgeſchloſſen von den geiſtlichen
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Gütern welchen nuLr die Glieder der teil haben von den
Suffragien und Abläſſen von den Sakramenten und Sakramentalien
vom kirchlichen Begräbnis Weil ſie aber nicht namentlich EL·
kommuniziert (vitandi) ſind ſtehen ſie den geduldeten Gebannten
(tolerati) gleich und dürfen wie dieſe Gottesdienſt der Katholiken
paſſiv teilnehmen anwohnen ohne Mitwirkung Das cheint
zuma bezüglich der Predigt ogar wünſchenswert da ſie hiedurch
den wahren Gottesdienſt und die wahre Glaubenslehre kennen lernen

unſerem Falle handelt eS ſich außer dem Anwohnen des
Gottesdienſtes das nUuL zu billigen iſt zunächſt Teilnahme
VD Akatholiken Sakramentalien der Hievon ſind
ſie ſich ausgeſchlof wie vorher geſagt wurde Die Inſtruktion
der Kongregation des heiligen Offiziums vom NI 1859 beſtätigt
dies ibt Ausnahmen von dieſer Regel? Ohne Zweifel Wie eS
eun Sakrament für Ni

riſten gibt (die Taufe) auch Sakramenta
len für Ungetaufte (Exorzismus Ueberreichen des geweihten Salzes
Salbung mit dem Katechumenen Oel) und Exkommunizierte (der
Segen des Biſchofs mit Handauflegung der en Bußdisziplin,
ꝗ jemner Monographie Die Sakramentalien der katholiſche

Kirche“ Schmid nachdem auch Akatholiken als und
für ſich von den Sakramentalien chloſſen bezeichnet hat die
weitere rage „Können nicht auch Akatholiken und ſelbſt Heiden
einigermaßen den Vorteilen der Sakramentalien teilnehmen oder

beſtimmter prechen önnen manche Sakramentalien
und namentlich olche die threr Qatur nach ur alle Gläubigen be
ſtimmt ſind wie der prieſterliche Segen der Segen von Häuſern
und Feldern das Weihwaſſer geweihte Eßſachen die ſogenannten
gnus Dei nicht auch Ketzern und Ungläubigen geſpendet beziehungs⸗
weiſe ihnen zum eébrauche überlaſſen werden?“ Der erfaſſer be
merkt „Hier ſtehen wir vor recht verwickelten nd ielſach ehr
dunklen Frage ꝗ allgemein gehaltenen Ausdrücken ohne viel
ſeitige Zerlegung und mehrſache Unterſcheidung, dürfte ſich dieſe rage
kaum befriedigend ＋ laſſen Solche Unter cheidungen dren
ob die betreffenden Per Onen bona fde ind oder nicht? ſind I
der katholiſchen Kirche gewogen oder abgeneigt? halten ſie namentlich
etwas auf die Sakramentalien der katholiſchen 11 und auf das
fragliche Sakramentale insbeſondere? Daher begnügen wir uns hier
mit dem Satze der die Löſung dieſer Frage den äußerſten Um
riſſen markiert Es gibt Ofſenbar Emne große Anzahl von Sakramentalien
die den Ungläubigen und den Akatholiken gänzlich vorenthalten werden
müſſen bei der großen Mannigfaltigkeit der Sakramentalien cheinen
ſich aber auch einzelne vorzufinden die Unter gewiſſen Vorausſetzungen
auch Akatholiken und Ungläubigen bis gewiſſen Grade ſich
nützlich erweiſen können und ſomit denſelben innerhalb gewiſſer
Grenzen und mit gehöriger Vorſicht zugänglich gemacht werden
dürfen. 46
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Der verdiente Liturgiker Probſt behandelt In ſeinem Buch
„Kirchliche Benediktionen und ihre Verwaltung“ gerade unſere Frage
„Dürfen Akatholiken Benediktionen Tteilt werden und dürfen ihnen
benedizierte Gegenſtände eingehändigt werden?“ Er bringt Gründe
agegen und Gründe dafür und chließt „Sakramentalien können
Akatholiken oß eif erteilt werden, wenn ſie Mittel
werden, ſie zur Kirche führen und darum kein 1au
fürchten iſt 40 Es iſt offenbar gemeint: wenn mit run ehofft
werden kann, daß ſie Mittel werden, ſie zur Kirche führen; denn,
ob ſie wirklich Mittel werden, kann man M voraus nicht leicht
oder gar nicht wiſſen

Noldin (Summa 60 Mor II 37. erklärt: „Irrgläubige
ind von jenen Sakramentalien ausgeſchloſſen, die ern zelnen Gläubigen
öffentlich in der erteilt werden“, Blaſiusſegen, Be
reuung mit geweihter Aſche, Beteiligung mit geweihten Kerzen oder

almen, Segnung mit heiligem Kreuzpartikel oder Reliquien.
Göpfert (Moraltheologie?, 281.) rgänzt dieſe Erklärung mit der
Bemerkung: 77 rivaten Teilnahme den Sakramentalien
können Akatholiken leichter zugelaſſen werden, wenn nur die Gefahr
des In differentismus, ein rau und Aberglaube aus
geſchloſſen iſt; denn auch dieſe Teilnahme kann ein Mittel ihrer
Bekehrung werden.“

Hat alſo In unſerem Falle der Pfarrer recht gehandelt, da CL
die von ſchismatiſchen Ruſſen ihm gebrachten Andachtsgegenſtände
(Medaillen, Kreuzlein, Heiligenbilder) für ſie geſegne oder geweiht
hat? Dieſes Sakramentale gehört nicht jenen, welche gewöhnlich
einzelnen Gläubigen öffentlich In der Kirche Tteilt erden
Pflegen, ondern privatim. Eine Gefahr des Mißbrauches oder Aber⸗
glaubens ſcheint wohl nicht vorhanden; auch nicht des Indifferentismus.
Die frommen (CUte halten jedenfalls die vom katholiſchen Prieſter
erteilte Segnung für wirkſam. Um ſie nicht in alſcher Meinung 3
belaſſen, wäre ihnen zu agen, daß ſie als Nichtkatholiken den
Abläſſen, welche von Gläubigen durch das Tragen geweihter Me
daillen oder Kreuzlein werden können, keinen Anteil haben.
Damit iſt aber nicht ausgeſchloſſen, daß das fromme Benützen der
geweihten Andachtsgegenſtände m Gottes Hand NI Mittel ihrer
Bekehrung werden kann, wenn nicht zur äußeren Bekehrung, zum
Uebertritt Mn die katholiſche Kirche, o doch zur inneren Bekehrung,

zur Erlangung, bzw Vermehrung der heiligmachenden Gnade
II Wie eS mit der Applikation der heiligen Meſſe

für Akatholiken? Es handelt ſich hier nulr die Zuwendung
des ructus ministerialis, wie ihn die Moraliſten nennen jener
ru des eiligen Meßopfers (ex operato), welche nach
katholiſcher Lehre und Praxis vom Prieſter für einen beſtimmten Zweck
oder für eine beſtimmte Perſon aufgeopfer wird. Sie iſt Satisfactorius
für die Erlaſſung von Sündenſtrafen, Dropitiatorius oder expiatorius



606

für die Nachlaſſung der Sündenſchuld, impetratorius zur Erlangunggeiſtlicher oder zeitlicher Güter Dieſe ru des heiligen Meß
opfers kann allen zugewendet werden, welche ähig ſind, ſie empfangen
und nicht ausdrücklich von der —4 davon ausgeſchloſſen ſind Un
ähig dafür ſind 7 die Seligen Iim Himmel, die Verdammten iun
der Hölle und die ohne Taufe geſtorbenen Kinder. Auch Aka
tholiken önnen wenigſtens den ruetus propitiatorius und impe-
tratorius empfangen; den Satisfactorius nUr, wenn ſie gültig getauft
ſind und Im Stande der Gnade ſich befinden, denn die Erlaſſung
der Sündenſtrafe iſt NUuL möglich, wenn die Sündenſchuld nach
gelaſſen iſt

Dur Verbot der 11 ſind von der Applikation der heiligen
Meſſe ausgeſchloſſen die namentlich Exkommunizierten; 2 die
verſtorbenen Akatholiken, wenigſtens ſowei eS ſich öffentliche
Feier des Meßopfers handelt. (Breve Gregors XVI vom Fe
bruar 1842 an den Biſchof von Augsburg nd vom Juli 1842

den Abt von cyern Ob 8 geſtattet ſei, ohne Wiſſen des
Volkes und ohne eigene Requiemmeſſe bzw eigene Oration) für einen
verſtorbenen Akatholiken 3u zelebrieren, von dem man annehmen kann,
daß . in em Glauben gelebt hat und mn der Gnade Gottes ab
geſchieden iſt, arüber gehen die Meinungen auseinander. Mare und
Noldin verneinen die Frage, ehmtu bejaht ſie

Gegenüber den ebenden Ungetauften iſt die 11 weniger ſtreng
als ebende Häretiker und Schismatiker, Vie zwei Dekrete des
heiligen Offiziums ezeugen. Auf die Frage: ob ES erlaubt ſei, nach
Meinung von Türken oder anderen Ungläubigen zu zelebrieren
und von ihnen hiefür Ein Stipendium anzunehmen? hat die 9e⸗
nannte Kongregation Uli 1865 geantwortet: „, wenn
kein Aergernis vorhanden, und nichts in der Meſſe beigefügt wird,
und wenn bezüglich der Meinung er daß jene, we das
Stipendium anbieten, nichts Schlimmes oder Irriges oder Aber
gläubiſches Iim Sinne haben.“ Dagegen auf die Frage: „Dar
man für einen ſchismatiſchen Griechen die E eſen und dafür
ein Stipendium annehmen, wenn derſelbe dringend bittet, daß ſie für
ihn appliziert werde, während innerhalb oder außerhalb der
Iche wei hat die nämliche Kongregation April 1837
9  L das ſei nicht erlaubt, außer wenn ausdrücklich feſt
ſteht, daß CEL das Stipendium zu dem Zwecke gibt, Um ſeine Be
kehrung zUum wahren Glauben zu erlangen. Der Grund, die
1 Irrgläubige und Schismatiker ſich renger zeig als

Ungläubige, iſt weil die Irrgläubigen und Schismatiker von
ihrer Mutter, der wahren Kirche, ſich ſchuldbar haben,
während die Ungläubigen elden ohne Schuld von ihr getrenn
ſind Außerdem iſt, wie Noldin bemerkt, bei getauften Akatholiken
die Gefahr des Indifferentismus größer als bei Ungetauften. Für
akatholiſche Herrſcher darf die heilige Meſſe nur gefeiert werden un
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der Meinung, daß ſie aufgeopfert wird für die Wohlfahrt des Sta—8und für deſſen Oberhaupt.
Was iſt ſomit von dem Pfarrer zu ſagen, der die Meſſe

ven des heiligen Nikolaus geleſen und dafür von den ſchis
matiſchen Ruſſen ein Stipendium angenommen hat, ſpäter aber eine
zweite für glückliche eimkehr der gefangenen Ruſſen nicht
mehr eſen wollte? In letzterem Falle hat ohne Zweifel recht
gehandelt, wie die angeführte Entſcheidung de heiligen Offiziums
unzweideutig eweiſt aber auch Im erſten Falle bei der Meſſe
3u ren des heiligen Nikolaus?

Einerſeits könnte man glauben: die Kongregation habe nuL

verboten, die heilige Meſſe für einen Schismatiker ſe Iu applizieren,
nicht aber 3u Ehren eines Heiligen. Anderſeits El jedoch das
heilige Offizium jede Annehmen einer Meß⸗Intention von Seite eines
Schismatikers auszuſchließen, mit der einzigen Ausnahme, wenn
eine eigene Bekehrung zUum wahren Glauben erlangen will (So aßt
auch Noldin die römiſche Entſcheidung auf.) Dieſe zweite Auf
faſſung erſcheint öllig er, wenn wir näher zuſehen was bedeutet
das Leſen der Ehren ernes Heiligen? Zunächſt ſie
aufopfern, ott mn ſeinen Heiligen ehren und ihm anken
für die Gnaden, welche CEL dem Heiligen ſelbſt und durch deſſen Für
bitte auch den Menſchen verliehen hat, und hiedurch auch die
Verehrung der Heiligen zu fördern; dann aber auch von ott
durch die Verdienſte nd Fürbitte des Heiligen geiſtliche oder zeitliche
Güter 3u erlangen.

Letztere Abſicht muß beim Geber des Stipendiums, der eine
Meſſe 3u Ehren eines Heiligen leſen läßt, wohl regelmäßig voraus
geſetzt werden, daß nämlich wünſcht die heilige möge
au ih ſelbſt zugute kommen. on würde bei einer
ſolchen Intention (zu Ehren eines Heiligen) 10 der ruetus Satis-
factorius, expiatorius und impetratorius des ruetus ministerialis
niemand Appliziert und IM der Kirche verbleiben (oder, wie
einige glauben, dem zelebrierenden Prieſter zufallen Auch der
Umſtand, daß der katholiſche Prieſter ſich in unſerm Fall nach dem
ſchismatiſchen Kalender richten ſoll, ſpricht die Erlaubtheit der
Annahme des Stipendiums; denn dieſe Forderung macht den Eindruck,
als ob dadurch vom katholiſchen Prieſter das ſchismatiſche Kirchenjahr
Anerkennung en olle Der Pfarrer alſo kein Stipendium
annehmen en und die Bitte abweiſen müſſen; durfte aber den
frommen Leuten verſprechen, ihrer mM der eiligen Meſſe 3u gedenken;
denn dies darf der Prieſter für alle Menſchen tun Zu beachten
wäre noch die vont Pfarrer gemachte Applikation der Meſſe (zu
Ehren des heiligen Nikolaus) iſt zwar unerlaubt, aber nicht ungültig,
weil die Geber des Stipendiums ſich nicht nfähig ſind, die Früchte
der heiligen Meſſe zu empfangen; ETL braucht Qher das erhalteneStipendium nicht zurückgeben.
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III Was iſt vom Verhalten des esners ſagen, der den
Ruſſen bereitwillig Leuchter, Kerzen und Rauchfaß ausleiht
für ihren ſchismatiſchen Gottesdienſt?

einem akatholiſchen Gottesdienſt mitwirken iſt ſich eimn
äußeres Bekenntnis einer alſchen Religion, alſo eine Sünde gegen
den Glauben; zugleich aber auch eine Sünde die Liebe,
welche verpflichtet die Sünde des Nächſten (auch wenn ſie ob⸗
ektiv, nicht ſubjektiv vorhanden iſt) zu hindern, wenn S ohne erheb  2
lichen Nachteil eſchehe kann, und welche Omi ſo mehr verpflichtet,
die Sünde eines andern nicht zu fördern. Dazu kommt mei die
Sünde des Aergerniſſes, und zwar eines doppelten: ſowohl für
Katholiken, deren Glaube geſchwächt wird, ſowie für die Akatholiken,
die dadurch m ihrem Jrrglauben beſtärkt werden. Die formelle
Mitwirkung fremder Sünde iſt allzeit verboten, mag dieſelbe
ausdrücklich beabſichtigt ſein oder bloß m der Art der Mitwirkung
liegen (in der Qtur der andlung oder infolge der Umſtände),

bei einem akatholiſchen Gottesdienſt durch Geſang mitwirken.
Die materielle Mitwirkung zur Sünde des Nächſten iſt ſich
auch unerlaubt; nuL Unter zwei Bedingungen iſt ſie geſtattet: wenn
die Handlung des Mitwirkenden nicht iſt, und wenn ein
entſprechend gewichtiger Grund vorliegt, welcher die Mitwirkung ent
ſchuldigt. Dieſer run muß ſo bedeutender ſein, 1e größer die
Sünde des Nächſten, 1e näher, beziehungsweiſe notwendiger die Mit
wirkung und je größer die Verpflichtung iſt, die Sünde des Nächſten

verhindern.
Wenden Wwir leſe bekannten Grundſätze auf unſern Fall

Von beabſichtigter formeller Mitwirkung iſt keine Rede voll
ſtändig jede böſe Abſicht von Seite des katholiſchen éSners. Muß
aAber nicht ſein Mitwirken dennoch als formelles bezeichnet werden
Aus Rückſicht auf die Umſtände? Kann das Ausleihen von Kirchen⸗
geräten, die nur zUum katholiſchen Gottesdienſt verwendet werden, zum
offenkundigen der Veranſtaltung eines objektiv ſündhaften
Kultus als gute oder indifferente andlung gelten? Die Moraliſten
bemerken allerdings: Geräte, die nUuL mittelbar zur Feier
der heiligen Meſſe dienen, wie die Meßkännchen, Leuchter, Teppiche,

profanem we verwenden, ware nicht Sünde (Noldin II
179; Göpfert J. 403) 77 gilt nicht als Irreverenz,

man einfach benedizierte Dinge profanem, aber ehrbarem ebrauche
verwendet, eine geweihte Kerze zUum Studium, geweihtes Sal,
zUum ürzen der Speiſen.“ Man braucht nicht behaupten, das Aus
leihen ſolcher Gegenſtände (Kerzen, Leuchter, Qu für einen
akatholiſchen, alſo wenigſtens objektiv ſündhaften Kultus, ſei en.
Sakrileg, denn ſie ſind nicht benediziert, alſo nicht heilige Geräte,
wie Paramente, Kelch, Patene. ber der offenkundige Zweck des
Ausleihens, die Verwendung der Geräte zum akatholiſchen Kultus,
macht dieſe Handlung des Ausleihens unerlaubt Will man dies
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jedoch als indifferente Handlung gelten aſſen nd ſo nur als
terielle Mitwirkung erklären, Wie das Verkaufen von Wein oder rot
3 einem ſchismatiſchen Gottesdienſt, ſo wäre in unſerem Falle die⸗
ſelbe doch unerlaubt: weil gar kein erheblicher Grund vorhanden
iſt, welcher das Mitwirken entſchuldigen könnte Ohne Grund wofür
man bloßen Geldgewinn auch gelten äßt darf man Gegen⸗
tände, ſe ſie noch nie für den katholiſchen Gottesdienſt
verwendet wurden, nicht einem akatholiſchen Kultus hergeben.
Hiezu kommt in unſerem Falle das ſich ſchwere Aergernis,
welches Katholiken wie Schismatiker einer ſolchen Mitwirkung
nehmen, welche als Gleichſtellung des ſchismatiſchen mit dem katholiſchen
Gottesdienſt ausgelegt werden kann. Der Mesner hat darum einen
rengen Verweis verdient, daß EL durch ſeine eigenmächtige Handlungs⸗
weiſe ſolches Aergernis gegeben. Er ſcheint allerdings nicht gewußt

aben, was CEL tut; daher hat EL eine Qre Belehrung ber falſche
und wahre oleranz ſehr nötig, die an en Orten, Schismatiker
hinkommen, zeitgemäß und heilſam ſein wird.

Seckau Aug Egger
VII (  ng der militärgeiſtlichen Trauungsermäch⸗

igung.) Der Hilfsprieſter Officioſus wird von einem Brautpaar
erſucht, die Trauung vorzunehmen. Der Bräutigam Uunter militär
geiſtlicher, die Braut Uunter zivilgeiſtlicher Jurisdiktion. Nach vor

ſchriftsmäßiger Verkündigung E der zuſtändige Militärſeelſorger
eine „Trauungsermächtigung CU  — jure delegandi“ den Pfarrer
der rau un Stephan Aus Die Trauung wird aber vom raut
paar un der Pfarrkirche St Vitus gewünſcht. Zu dieſem Behufe
ſubdelegiert der Pfarrer von Stephan eine Ermächtigung den
Hilfsprieſter Officioſus. Mit Rückſicht auf Ne temere VI (intra
limites 8u1 territorii), ſowie un rwägung, daß die rauungs⸗
ermächtigung an den ohnehin (im Hinblick auf die Braut) zuſtändigen
Pfarrer keine wahre Delegation ſei, arn der Pfarrer mn St Vitus
den Hilfsprieſter Officioſus vor der Vornahme der Trauung und
gibt ihm ſeinerſeits auch keine Delegation Im Sinne von NGS temere

VI Nichtsdeſtoweniger Officioſus das Brautpaar. rage
ſt leſe Ehe gültig?

Antwort K.  Ame lediglich das Dekret Ne temere zur An⸗
wendung, ſo ware die Ehe zweifellos ungültig; denn der Pfarrer
von Stephan hätte nur für ſein Territorium eine Delegation
geben können; der Pfarrer von Vitus hat aber eine Delegation
verweigert, alſo mangelte dem Officioſus jegliche Trauungsvollmacht.
Nun aber unterſtand der Bräutigam der militärgeiſtlichen Juris⸗
diktion. Nach der Entſcheidung der Ong OnC Februar 1908
20 VII hat das Trauungsrecht der Militärſeelſorger durch das Dekret
Ne temere keine Aenderung erfahren, bleibt alſo das tridentiniſche
Recht eſtehen Es erübrigt demnach nur noch die rage, ob die Qn.


